
Amtliche Bekanntmachung 
 
 
gemäß § 4 Kommunalwahlordnung (KWahlO) über den Zusammentritt 
der Briefwahlvorstände anlässlich der Kommunalwahlen in Nordrhein-

Westfalen am Sonntag, dem 13. September 2020 
 
 
Für die Stadt Mechernich werden gemäß § 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) in Verbindung mit § 8 
KWahlO anlässlich der Kommunalwahlen am Sonntag, dem 13. September 2020, vier 
Briefwahlvorstände gebildet: 
 
Briefwahlvorstand I - für die Wahlbezirke 1 bis 4 (Stimmbezirke 001.1 bis 004.1) 
 

Briefwahlvorstand II - für die Wahlbezirke 5 bis 9 (Stimmbezirke 005.1 bis 009.3) 
 

Briefwahlvorstand III – für die Wahlbezirke 10 bis 13 (Stimmbezirke 010.1 bis 013.4) 
 

Briefwahlvorstand IV – für die Wahlbezirke 14 bis 16 (Stimmbezirke 014.1 bis 016.1) 
 
 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag (Sonntag, 13. September 2020), um 13.00 
Uhr, im Gymnasium Am Turmhof Mechernich, Nyonsplatz, 53894 Mechernich, 
zusammen: 
 
- der Briefwahlvorstand I: im Klassenraum 020 
- der Briefwahlvorstand II:   im Klassenraum 021   
- der Briefwahlvorstand III:  im Klassenraum 022 

- der Briefwahlvorstand IV:  im Klassenraum 023 

 
 
Die gesamte Tätigkeit der Briefwahlvorstände vollzieht sich  ö f f e n t l i c h,  d.h. 
jedermann hat Zutritt zu den Räumen der Briefwahlvorstände. 
 
Die Tätigkeit des Briefwahlvorstandes erstreckt sich  n i c h t  auf die Ermittlung der 
Briefwahlergebnisse. Diese Aufgabe obliegt ab 18.00 Uhr jeweils für einen Wahlbezirk 
dem Wahlvorstand des von der Gemeinde (Stadt Mechernich) bestimmten Stimmbezirks, 
der die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen zusammen mit den im Stimmbezirk 
abgegebenen Stimmen zählt. 
 
 
Mechernich, den 27. August 2020 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Dr. Hans-Peter Schick 
 
 
 
 
 

Der Inhalt der v. g. Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Mechernich 
www.mechernich.de/Bekanntmachungen veröffentlicht. 

 
 
 


